
Öffentliche Bekanntmachung  
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Ausschüsse des Kreistages 
des Landkreises Altenburger Land  

______________________________________________________________________ 

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages des Landkreises Altenburger Land hat in 
seiner 6. Sitzung am 12. Juni 2025 folgende Beschlüsse gefasst:  

 
Beschluss Nr. 17: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die 1. Änderung der Geschäftsordnung der 
Arbeitsgemeinschaft der Träger ambulanter Hilfen zur Erziehung im Landkreis 
Altenburger Land gem. § 78 SGB VIII gemäß Anlage. 
Die Änderung tritt mit Beschlussfassung in Kraft.  

 
Beschluss Nr. 18: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Durchführung der Maßnahme der 
Schulsozialarbeit durch folgenden Träger der freien Jugendhilfe: 
 
Für den Schulstandort Grundschule Karolinum Altenburg 
 

Innova Sozialwerk e.V. 
vertreten durch Geschäftsführer Dr. N. Dorsch 

Zschernitzscher Straße 13 
04600 Altenburg 

 
Sollten am vorgesehenen Schulstandort die Voraussetzungen zur Förderung gemäß der 
„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit“ nicht erfüllt werden können, wird das 
Angebot der Schulsozialarbeit am nächst möglichen nachfolgenden Schulstandort auf 
der Prioritätenliste ausgeführt. 
Der Träger wird beauftragt, eine Vereinbarung mit dem zuständigen Schulamt bzw. in 
dessen Auftrag mit der Schule über die inhaltliche Ausgestaltung abzuschließen. Ebenso 
ist eine Vereinbarung mit der Schulverwaltung über die Bereitstellung der sächlichen 
Voraussetzungen abzuschließen. 

 
 
Beschluss Nr. 19: 
Unter Vorbehalt des Beschlusses des Kreisausschusses für eine außerplanmäßige 
Ausgabe im Haushaltsjahr 2025 bis zu einer Höhe von 30.000 Euro sowie der Beschlüsse 
zu den Haushaltsplänen des Landkreis Altenburger Land in 2026 und 2027 beschließt 
der Jugendhilfeausschuss die Beteiligung am Modell-Projekt „Schuldistanz-Angebot 
Altenburger Land“. Dieses wird - unter Vorbehalt der Förderzusage durch das Land 
Thüringen - im Rahmen des Landesjugendförderplanes mit frühesten Beginn ab 
01.10.2025 durch den AWO Kreisverband Altenburger Land e. V., als 



Projektdurchführender, vertreten durch die Geschäftsführerin Cornelia Schulze, 
Humboldtstraße 12, 04600 Altenburg, umgesetzt. 
Weiterhin beauftragt der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung des Jugendamtes die 
bereits erfolgten Vorbereitungen für die erfolgreiche Umsetzung des Modell-Projektes 
fortzuführen und erforderliche weitere Maßnahmen zur Umsetzung zu veranlassen. 
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt außerdem die Verwaltung, für die Kofinanzierung 
des Modellprojektes im Jahr 2025 geeignete Deckungsquellen auszuschöpfen und für 
die Jahre 2026 und 2027 die zur Kofinanzierung erforderlichen Mittel in den 
Haushaltsplan des Landkreises Altenburger Landes einzustellen. 
 
 
 
Beschluss Nr. 20: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den FACK e. V., Johannisgraben 4, 04600 
Altenburg, als Träger der freien Jugendhilfe anzuerkennen. Die Verwaltung erstellt einen 
entsprechenden Anerkennungsbescheid.  
 
 
 
 
Uwe Melzer 
Landrat  
 
Hinweis:  
Anlagen können im Landratsamt Altenburger Land, Büro des Kreistages, Lindenaustraße 
9, 04600 Altenburg, oder im Kreistagsinformationssystem unter www.altenburgerland.de 
eingesehen werden.   
 
 
 

http://www.altenburgerland.de/

